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Lagerordnung 2024 

1. Allgemeines Verhalten 

Ich trage mit meinem guten Willen, meinem respektvollen Verhalten, meiner Rücksichtnahme 
und meiner aktiven Mitarbeit dazu bei, dass wir alle ein angenehmes und eindrückliches Som-
mersportlager verbringen können. Die anwesenden Leiter/innen übernehmen in dieser Zeit einen 
Teil der elterlichen Aufgaben. Ihre Entscheidungen, Anweisungen und Aufträge sind für mich ver-
bindlich. 

2. Ordnung 

Ich trage in der gesamten Unterkunft, der unmittelbaren Umgebung und in den Turnhallen und 
Aussensportanlagen sowie auf der Hin- und Rückreise zu einer einwandfreien Ordnung bei. 

Abfälle werden nur in die dafür bestimmten Behälter und sonst nirgendwo entsorgt. 

3. Mobiltelefone, Tablets etc. 

Die Mitnahme von Mobiltelefonen, Smartwatches, Tablets und anderen elektronischen Geräten 
ist nicht gestattet. (Die Gruppenleiter sind für Notfälle mit einem Mobiltelefon ausgestattet) 

4. Rauchen, Alkohol, Drogen 

Während der ganzen Lagerzeit halte ich mich strikt an das Rauch- und Schnupfverbot. Ebenso 
trinke ich keine alkoholischen Getränke und nehme keine Drogen – welcher Art auch immer – zu 
mir. Alkohol-, Nikotin- oder Drogenkonsum hat den sofortigen Lager-Ausschluss zur Folge. 

5. Nachtruhe 

Die Lagerleitung legt die Nachtruhe fest. Eine Stunde vor der Nachtruhe gelten die Schlafzimmer 
als Ruheraum. Nur noch Flüstern, keine Störungen und kein helles Licht in den Zimmern.  

6. Gegenseitige Besuche: Knaben bei Mädchen und umgekehrt 

Die Schlafzimmer gehören zur Privatsphäre jedes Lagerteilnehmers. Wenn die Türe geschlossen 
ist, klopfe ich an und warte auf die Aufforderung einzutreten. Eine Stunde vor dem Zeitpunkt der 
Nachtruhe an mache ich keine Besuche mehr. 

7. Massnahmen 

Wer schwerwiegend oder wiederholt gegen Regeln verstösst wird nach Hause geschickt. Über 
das Strafmass entscheiden die Kernteam-Mitglieder. Sie können die Meinung der Gruppenleiter 
zur Meinungsbildung beiziehen. Der Entscheid des Kernteams ist abschliessend und verbindlich. 
Die Verantwortung für den allfälligen Rücktransport liegt bei den Eltern. Die Transportkosten ge-
hen zu Lasten des Teilnehmers. 


